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Mit 1. Jänner 2010
hat das Bundes-
amt zur Korrup-

tionsprävention und Kor-
ruptionsbekämpfung
(BAK) seine Tätigkeit
aufgenommen. Um die
Aufgaben, die sich dem
Bundesamt stellen, be-
wältigen zu können, sind
häufig Ermittlungen in oft
sensiblen Bereichen des
öffentlichen und privaten
Sektors notwendig. Die
Erfahrungen, die in der
Vergangenheit bei der
Bekämpfung von Amts-
und Machtmissbrauch ge-
macht wurden, zeigen,
dass es eines besonderen
Mechanismus bedarf, um
mit Vorwürfen gegen eine solche
Behörde entsprechend umgehen zu
können. 

Auch die internationale Tendenz
zeigt in diese Richtung, nämlich für die
mit solchen Aufgaben betrauten Behör-
den eine besondere Instanz einzurich-
ten, um umfassende Transparenz ge-
währleisten zu können.

Zu diesem Zweck sieht § 8 des Bun-
desgesetzes über die Einrichtung und
Organisation des Bundesamts zur Kor-
ruptionsprävention und Korruptions-
bekämpfung die Einsetzung einer
Rechtsschutzkommission bei der Bun-
desministerin für Inneres vor, beste-
hend aus dem Rechtsschutzbeauftrag-
ten nach § 91a des Sicherheitspolizei-
gesetzes (SPG) und zwei weiteren Mit-
gliedern. Dieser Kommission kommt
primär die Aufgabe zu, nicht offenkun-
dig unbegründeten Vorwürfen gegen
die Tätigkeit des Bundesamts nachzu-
gehen, soweit den Betroffenen kein
Rechtsmittel zur Verfügung steht. 

Daneben soll die Rechtsschutzkom-
mission insoweit tätig werden, als es
gilt, eine durch äußere Einflüsse unbe-
helligte Arbeit des Bundesamts zu ge-
währleisten. Pauschale öffentliche An-
griffe können die Gefahr in sich ber-
gen, eine unvoreingenommene Ermitt-
lungstätigkeit nachhaltig negativ zu be-
einflussen. Dies trifft besonders auf Er-

mittlungen zu, die von medialem Inter-
esse sind. Aus diesem Grund soll die
Rechtsschutzkommission auch die
Aufgabe wahrnehmen, derartige Sach-
verhalte gegenüber der Öffentlichkeit
objektiv darzustellen. Schließlich kann
die Rechtsschutzkommission jederzeit
Empfehlungen an die Bundesministerin
für Inneres richten.

Die Mitglieder der Rechtsschutz-
kommission sind bei der Besorgung ih-
rer Aufgaben unabhängig und an keine
Weisungen gebunden und unterliegen
der Amtsverschwiegenheit.

Drei Kommissionsmitglieder. Der
Rechtschutzkommission gehören von
Gesetzes wegen drei Personen an. Der
Rechtsschutzbeauftragte nach § 91a
SPG – derzeit Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c.
Manfred Burgstaller – ist ex lege Mit-
glied der Kommission. Darüber hinaus
sind zwei weitere Persönlichkeiten un-
ter Zugrundelegung strenger Unverein-
barkeitsbestimmungen zu bestellen. 

Der Bundespräsident hat auf Vor-
schlag der Bundesregierung und nach
Anhörung der Präsidenten des Verfas-
sungsgerichtshofs und des Verwal-
tungsgerichtshofs sowie der Präsiden-
tin des Obersten Gerichtshofs den ehe-
maligen Präsidenten des Obersten Ge-
richtshofs, Dr. Johann Rzeszut, und
den ehemaligen Ersten Generalanwalt

Dr. Robert Jerabek mit
Wirksamkeit vom 1. Jän-
ner 2008 in diese Funkti-
on ernannt.

Dr. Johann Rzeszut be-
gann seine berufliche
Laufbahn nach dem Jus-
Studium an der Univer-
sität Wien als Richter-
amtsanwärter. Später war
er Bezirksrichter und
1971 wurde er zum
Staatsanwalt ernannt. Sie-
ben Jahre später wurde er
stellvertretender Leiter
der Oberstaatsanwalt-
schaft und 1985 stellver-
tretender Leiter der Gene-
ralprokuratur. Nach sechs
Jahren als Senatspräsi-

dent des Obersten Gerichtshofes wurde
Rzeszut am 1. Jänner 2003 dessen Prä-
sident. Dieses Amt bekleidete er bis zu
seiner Pensionierung Ende 2006. 

Dr. Johann Rzeszut war Mitglied im
Österreich-Konvent als Vertreter der
ordentlichen Gerichtsbarkeit und zu-
letzt Mitglied der Evaluierungskom-
mission Kampusch.

Dr. Robert Jerabek trat nach Beendi-
gung des Jus-Studiums 1966 in die Ge-
richtspraxis ein und war von 1971 bis
1979 als Staatsanwalt bei der StA
Wien. Nach der Ernennung zum Ober-
staatsanwalt war er acht Jahre bei der
OStA Wien tätig. 1987 wurde er zum
Stellvertreter des Leiters der General-
prokuratur und Generalanwalt in der
Generalprokuratur beim Obersten Ge-
richtshof bestellt. In dieser Funktion
blieb er bis zu seiner Pensionierung
2006, ab 1999 als erster Stellvertreter
des Generalprokurators.

Dr. Johann Rzeszut und Dr. Robert
Jerabek sind ausgewiesene Experten
im Bereich des Strafrechts und auf dem
Gebiet der Grund- und Freiheitsrechte
und zeichnen sich neben ihren heraus-
ragenden juristischen Kenntnissen, die
sich auch an ihren bisherigen Tätigkei-
ten ablesen lässt, durch Durchsetzungs-
vermögen, aber auch durch persönliche
Bescheidenheit aus. M. V.

BAK-Rechtsschutzkommissionsmitglieder: Univ.-Prof. Manfred 
Burgstaller, Johann Rzeszut und Robert Jerabek.

Umfassende Transparenz
Beim neuen Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung besteht eine 

unabhängige Rechtsschutzkommission. 


